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Abschnitt 1: Geltungsbereich, Grundsätze

S I Geltungsbereich

Diese Wahloldnung gitt für die Wahlen der. Mitglieder

1. des Senats gemäß 5 19 Abs. 2 LHG,

2. der Fakuttätsräte gemäß b Zs nnt. 2 Nr. 2 LHG, jeweils in Verbindung mit der Grundordnung der
Hochschule Atbstadt-Sigmaringen und für die Wahlen

3. des nebenamtl.ichen Rektoratsmitgtiedes gemäß 5 18 Abs. 6 LHG,

4. der Dekane gemäß S 24Abs.3 LHG,

5. der Studiendekane gemäß 5 24 Abs. 5 LHG,

6. der weiteren Prodekane gemäß S 24 Abs, 4 LHG,

jeweils in Verbindung mit der Grundordnung der Hochschute Atbstadt-Sigmaringen.

5 Z Wahlrechtsgrundsätze und Wahlsystem

(1) Die Wahlen erfotgen in freiei, gleicher und geheimer Waht. Die Bitdung von Wahtkreisen ist
u nzu lässig.

(2) Verhältniswaht findet statt, wenn von einer Wählergruppe drei oder mehr Vertreter zu wählen

sind und von dieser Wähtergruppe mindestens zwei güttige Wahlvorschläge eingereicht
. wurden, die zusammen mindestens doppelt so viete Bewerber enthatten wie Mitgtieder zu

' wähten sind. Dies gitt nicht für die Wahten der Gruppe der Hochschutlehrerinnen und

Hochschu ltehrer zum Senat.

(3) Meh rheitswa ht mit Bind u ng a n die vorgeschtagenen Bewerberin nen u nd Bewerber findet statt,
wenn die Voraussetzungen für die Verhältniswaht nach Absatz 2 nicht gegeben sind und

mindestens ein güttiger Wahlvorschlag vorliegt. Mehrheitswaht findet immer statt für die

Wahlen der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zum Senat.
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Abschnitt 2: Wahlen zum Senat und zum Fakultätsrat

S g Aktives und passives Wahlrecht; Wahlstichtag

(1) Das aktive und passive Wahlrecht zum Senat und zum Fakuttätsrat richtet sich nach 5 9 Absatz

1,3,4 und 7, S 10 Absatz I Satz 3,522Absatz 3 und 4,5 48 Absatz 5 Satz 2, 5 60 Absatz l, $ 61

Absatz2Satz 2 LHG und 5 3 der Grundordnung der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Das

Wahtrecht zum Fakuttätsrat und das Wahlrecht der öruppe der Hochschullehrerinnen und

Hochschultehrer zum Senat beschränkt sich auf die Mitgtieder der jeweiligen'Fakuttät.

(2) Das Wahlrecht wird nach Gruppen getrennt ausgeübt. Je eine Gruppe für die Vertretung im

. Senat und im Fakultätsrat bilden

1. die Hochschultehrerinnen und Hochschullehrer gemäß S 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 LHG,

2. die sonstigen hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß 5 10 Abs. L Satz 2

Nr. 2 und 5 in Verbindung mit 5 4 der Grundordnung,

3. die Studierenden gemäß 5 10 Abs. L Satz 2 Nr. 3 l-HG.

(3) Wählen und gewählt werden können nur Mitglieder und Angehörige nach Absatz 2, die in das

Wählerverzeichnis eingetragen sind. Mal3gebender Zeitpunkt tür die Wahlberechtigung und

Wähtbarkeit (Wahtstichtag) ist der Tag des Abschtusses des Wählerverzeichnisses.

(4) Wer wahlberechtigt ist und dabei mehreren Wähtergruppen oder mehreren Fakultäten

angehört, ist nur in einer Wählergruppe beziehungsweise in einer Fakuttät wahtberechtigt. Die

betreffende Person hat sich innerhatb der im Wahlausschreiben genannten Frist gegenüber der

Wahlleitung schriftlich zu erklären, in welcher Gruppe oder Fakuttät das Wahtrecht ausgeübt

werden sol[. Die Erklärung ist für die jeweitige Wahl unwiderruflich; sie gi[t für atle zum selben

Zeitpunkt stattfindenden Wahlen. Studierende, die mehreren Fakuttäten angehören geben

. diese Erktärung bei der Einschreibung ab. Wird keine Erktärung abgegeben, entscheidet die

Wahtleitung nach dem Zufaltsprinzip, in welcher Gruppe oder Fakultät das Wahlrecht ausgeübt

wird. Abweichend von Satz 2 tegen Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und

Hochschutlehrer nach 510 Abs, l Satz 2 Nr. 1 LHG, die keiner Fakultät angehören, durch

schriftliche Erk[ärung gegenüber dem Rektorat fest, in welcher Fakultät qie ihre

Mitwirkungsrechte wahrnehmen wollen; Hochschullehrerinnen und Hochschultehrer, die

durch Kooptation weiteren Fakuttäten der eigenen Hochschule angehören, sind in diesen nicht

wahlberechtigt; Satz 5 ist nicht anwendbar.

S 4 Unbesetzte Sitze, Mitgliedschaft ohne Wahl

(1) Gehören einer Mitgliedergruppe nicht mehr Mitglieder an, ats Vertreterinnen oder Vertreter zu

wähten sind, so weiden diese ohne Waht Mitgtieder des Gremiums.

(2) Werden für die Gruppen nach S 3 Abs. 2 insgesamt weniger Bewerberinnen und Bewerber

benannt, ats zu wählen sind, oder werden insgesamt weniger Bewerberinnen und Bewerber

gewählt, als der jeweiligen Gruppe zustehen, bleiben die jeweitigen Sitze unbesetzt. Eine

NachwahI findet nicht statt.
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5 S Zeitpunkt der Wahlen, Online-Wahl

(1) Das Rektorat bestimmt den Abstimmungszeitraum. Er kann sich auf mehrere Tage erstrecken.

Der Abstimmungszeitraum ist so zu wählen, dass eine mögtichst hohe Wahtbeteitigung zu

erwarten ist.

(2) Die Wahlleitung bestimmt im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss, ob die Wah[ als Urnen-

wahI mit der Mögtichkeit der Briefwahl oder als internetbasierte etektronische Waht mit oder

ohne die Mögtichkeit der Briefwaht (Ontine-Waht) durchgeführt wird. Die Ontine-WahI ist nur

dann zutässig, wenn bei ihrer Durchführung die gettenden Wahtrechtsgrundsätze,

insbesondere die Grundsätze der geheimen WahI und der Öffentlichkeit derWahl, gewahrt sind.

S e Wahlorgane und Wahlhelfer

(1) Wahlorgane sind der Wahtausschuss, die Abstimmungsausschüsse, der

Wahlprüfungsausschuss und die Wahlleitung. Werden Online-Wahlen durchgeführt, entfatlen

die Abstimmungsausschüsse. Wahtbewerberinnen und -bewerber sowie Vertreterinnen und

Vertreter eines Wahlvorschtags können nicht tvtitgtieder oder stettvertretende Mitgtieder dieser

Organe sein. i

(2) Die Rektorin oder der Rektor bestettt die Mitglieder der Wahlorgane und, soweit vorgesehen,

ihre jeweilige Ste[[vertretung aus dem Kreis der Mitglieder der Hochschule und verpflichtet sie

schriftlich auf die gewissenhafte und unparteiische Ertedigung ihrer Aufgaben. Die Beste[tung

kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden.

(3) Dem Wahtausschuss obtiegt die Beschlussfassung über die eingereichten Wahtvorschtäge

sowie die Feststetlung des Wahlergebnisses. Er führt zusammen mit der Wahtleitung die

Gesamtaufsicht über die Wahlen. Der Wahlausschuss besteht aus einer Vorsitzenden oder

einem Vorsitzenden und mindestens zwei Beisitzerinnen oder Beisitzern.

(4) lnjedemWahlraumleiteteinAbstimmungsausschussdieAbstimmungundachtetdarauf,dass

diese ordnungsgemäß stattfindet. Der Abstimmungsausschuss besteht aus einer Vorsitzenden

oder einem Vorsitzenden und mindestens zwei Beisitzerinnen oder Beisitzern. Dqr

Wahtausschuss kann gleichzeitig die Aufgaben eines Abstimmungsausschusses wahrnehmen.

, (5) Die Wahtteitung sichert die technische Vorbereitung und die Durchführung der Wahten. Die

WahIteitung soltdie Besch[üsse des Wahlausschusses durch Vorschtäge vorbereiten. Sie nimmt
an den Sitzungen des Wahlausschusses mit beratender Stimme teil und führt die Beschlüsse

des Wahlausschusses aus. Die Wahtleitung besteht aus einer Person und einer Stellvertretung.

(6) Die Wahtleitung kann wahtberechtigte Mitgtieder der Hochschule ats Wahthelferinnen und

Wahthelfer zur Unterstützung bei der Stimmenzähtung bestellen. Die Bestettung zur

Wahlhelferin oder zum Wahlhelfer kann nur aus wichtigem Grund abgetehnt werden. Über die

Berechtigung einer Abtehnung entscheidet das Rektorat.
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I z Wahlausschreiben

(1) Die Wahlteitung macht spätestens 35 Tage vor dem Wahttag das Wahlausschreiben bekannt.

(2) Das Wahlausschreiben muss enthalten:

1. Ort und Tag seiner Bekanntmachung,

2. die Zaht der für die einzelnen Gremien zu wähtenden Mitglieder sowie deren Amtszeit,

getrennt nach Gruppen,

3. Zeit und Ort für die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und in die Wahtordnung,

4. die Mitteitung, unter welchen Voraussetzungen und, soweit bereits bekannt, in wetchen

Gruppen und für welche Gremien eine Wahl gemäß $ 4 Absatz 1 entbehrtich ist,

5. den Hinweis, dass das Wahtrecht nur hat, wer in das Wähterverzeichnis eingetragen ist und

sich in der vorgeschriebenen Art vor der Stimmabgabe ausweisen kann,

6. den Hinweis, dass Wahlberechtigte, die mehreren Wählergruppen oder mehreren

Fakuttäten angehören, nur in einer Wählergruppe bzw. in einer Fakultät wahtberechtigt

sind sowie Frist und Form für die Erklärung und Adressat der Erklärung, in welcher Gruppe

oder Fakultät.das Wahtrecht ausgeü bt werden sott (5 3 Absatz 4),

7. den Hinweis auf die Möglichkeit, Widerspruch gegen das Wähterverzeichnis einzutegen

sowie die Form und die Frist für einen sotchen Widerspruch,

B. die ZahI der für die Wahtvorschläge jeweils erforderlichen Unterschriften,

9. die Aufforderung, möglichst unter Verwendung der Vordrucke, bis zum 2L. Tag vor dem

Wahttag Wahlvorschläge bei der Wahlleitung einzureichen; der letzte Tag der

Ei n reichu ngsfrist ist anzugeben,

10. denHinweis,dassjedesHochschulmitgtiedfürdieWahleinesGremiumsnuraufjeweits
einem Wahtvorschlag benannt werden darf, den Hinweis, dass jedes Hochschulmitgtied

jeweits nur einen Wahtvorschtag für die Wahl zu einem Gremium unterzeichnen darf,

11. den Hinweis, dass nurfristgerechteingereichteWahlvorschläge berücksichtigtwerden und

nur gewählt werden kann, wer in einem solchen Wahlvorschlag aufgenommen ist,

12. den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekannt gegeben werden,

13. die Regetungen für die Briefwaht mit Angabe der Frist für die Briefwahlanträge und der

Stelle, an die sotche Anträge zu richten sind,

14. gegebenenfalls einen Hinweis auf die Regelung'zur Ungüttigkeit der Briefwahl nach 5 20

Absatz 5 Satz 3 Nr. 3,

15, Abstimmungsorte und Abstimmungszeiten,

16. ob die Wahlen als Urnenwahl oder als Online-Wahl mit oder ohne die Mögtichkeit der

Briefwa h I stattfi nden,

17. Ort und Zeit der Feststeltung des Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss.
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I e Wählerverzeichnis

(1) Wähten und gewählt werden darf nur, wer in das Verzeichnis der Wahtberechtigten
(Wä hlerverzeich nis) ei ngetragen ist.

(2) Die Wahlteitung erstel[t für jede Waht ein Wähterverzeichnis. Dieses ist jeweits nach Gruppen zu

gtiedern. Es hat zu jeder wahlberechtigten Person fotgende Angaben zu enthatten:

1. laufende Nummer (ergänzend bei Studierenden die Matrike[-Nr.),

2. Famitienname,

3. Vorname,

4. Akademische Tite[,

5. Fakuttätszugehörigkeit

Das Wählerverzeichnis muss darüber hinaus Raum für folgende Angaben vorsehen:

6. Vermerk über Stimmabgabe,

7. Vermerk über die Ausgabe von Briefwahlunterlagen,

8. Bemerkungen.

(3) Das Wählerverzeichnis ist spätestens bis zum 72.Tagvor dem Wahttag abzuschließen und von

der Wahlleitung unter Angabe des Datums ats richtig und vollständig zu beurkunden. Die

Beurkundung ist am Schluss der Eintragung zu vollziehen. Dabei ist zu bestätigen die Zahtder
eingetragenen Stimmberechtigten, getrennt nach Fakultäten und die ZahI der Anträge auf
Berichtigung des Wähterverzeichnisses. Bei automatisierter Führung des Wähler.verzeichnisses

ist zum Zeitpunkt des Abschlusses des Wähterverzeichnisses ein Ausdruck herzuste[[en.

(4) Die Wahtteitung hat bis zum Abschtuss des Wähterverzeichnisses dieses von Amts wegen zu

aktuatisieren und zu berichtigen. Das Wähterverzeichnis kann bis zum Tag vor dem ersten

Wahttag von der Wahtteitung berichtigt oder ergänzt werden, wenn es offensichttiche Fehler,

Unstimmigkeiten oder Schreibversehen enthätt. Anderungen sind ats solche kennttich zu

machen, in der Spalte ,,Bemerkungen" zu erklären und mit Datum und Unterschrift, im

automatisierten Verfahren anstelle der Unterschrift mit einem entsprechenden Hinweis, zu

versehen.

(5) Vom Tage der Bekanntmachung des Wahlausschreibens an ist den Wahlberechtigten die

Mögtichkeit zur Einsichtnahme zu geben. Das Einsichtnahmerecht beschränkt sich auf die

Angaben zur eigenen Person. Zur Überprüfung der Richtigkeit und Vottständigkeit der Daten

anderer im Wählerverzeichnis eingetragener Personen haben Wahlberechtigte nur dann ein

Recht auf Einsicht, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit
oder Unvoltständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann und eine Überprüfung und

Auskunft durch die WahIteitung in diesem Fall nicht ausreichend ist.

(6) Jedes wahtberechtigte Mitgtied der Hochschule kann bei der Wahtleitung schrifttich oder zur
Niederschrift bis spätestens zwei Tage vor Abschtuss des Wähterverzeichnisses Widerspruch
gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses einlegen. Richtet sich der Widerspruch gegen

7



die Eintragung Dritter, so sind diese von der Wah[leitu ng über den Widerspruch zu unterrichten

und am weiteren Verfahren zu beteitigen. Über den Widerspruch entscheidet die Wahlleitung

und gibt ihre Entscheidung dem Widersprechenden und gegebenenfatls betroffenen Dritten

unverzüglich bekannt. lst der Widerspruch begründet, hat die Wahlleitung das Verzeichnis zu

berichtigen.

I g Wahlvorschläge

(1) Die Wahlvorschtäge sind getrennt für jede Wahl und Wähtergruppe spätestens bis zum 77.Tag

vor dem Wahltag bei der Wahtteitung oder den von ihr beauftragten Stellen einzureichen. Die

Wahlvorschläge sotten auf Vordrucken abgegeben werden, die die Wahlteitung ausgibt.

(2) Jeder Wahlvorschtag so[[ mindestens doppelt so viete und darf höchstens dreimal so viele

Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie der Gruppe Sitze in dem jeweitigen Gremiurn

zustehen. Die Namen der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber sind auf dem Wahlvorschlag

untereinanderaufzuführen und mitfortlaufenden Nummern zu versehen. JederWahtvorschlag

muss folgende Angaben enthatten:

1. die Waht, für welche die Bewerberinnen und Bewerber benannt werden,

2. die Gruppe, fürwetche die Bewerberinnen und Bewerber benanntwerden,

3. N ame, Vo rna me, Fa ku ttät oder zentrale Ein richtu ng, der die Bewerberin oder der Bewerber

jeweits angehört sowie bei Studierenden die Matriket-Nummer.

Der Wahlvorschtag kann die Angabe enthalten, dass Bewerberinnen und Bewerber einer

Vereinigung an der Hochschule angehören oder dass sie unabhängig sind. Umfasst der

Wahtvorschlag mehrere Bewerberinnen und Bewerber, so muss eine Listenbezeichnung

angegeben werden. Wahlvorsch[äge ohne Listenbezeichnung erhalten den Familiennamen des

ersten Bewerbers bzw. der ersten Bewerberin als Listenbezeichnung.

(3) Für die Wahlen dürfen nur Hochschulmitglieder vorgeschlagen werden, die für die jeweitige

Gruppe und für die betreffende WahI wählbar sind. Die Zustimmung der Aufnahme als

Bewerberin oder Bewerber erfotgt durch eigenhändige Unterschrift. lm Falte der Ontine-Wahl

sott hiermit zugteich die Zustimmung für die Weitergabe der Daten der betreffenden Person an

den Anbieter der Online-Wahlerk[ärt werden. Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf für die

betreffende WahI nur in einem Wahlvorschlag benannt werden.

(4) Jeder Wahtvorschlag muss unterzeichnet sein für die Wahten zum Senat

a. bei der Wähtergruppe der Studierenden von mindestens 10 Mitgtiedern dieser Gruppe,

b. bei den übrigen Wähtergruppen von mindestens 3 Mitgtiedern der betreffenden Gruppe.

JederWahtvorschtag muss unterzeichnet sein für die Wahten zu den Fakultätsräten

a. bei der Wähtergruppe der Studierenden von mindestens 5 Mitgtiederrt dieser Gruppe,

b. beiden übrigen Wähtergruppen von mindestens 3 Mitgtiedern der betreffenden Gruppe.
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(5) Wahlvorschtäge können nur von Hochschutmitgliedern unterzeichnet werden, die für die

betreffende Wahl und Wählergruppe wahlberechtigt sind. Bewerberinnen und Bewerber

können gteichzeitig Unterzeichnerinnen oder Unterzeichner des Wahlvorschtags sein. Die

Wahtberechtigten können für jede der einzelnen Wahlen nur jeweils einen Vorschlag

unterzeichnen. Der Wahlvorschtag sotl die unterzeichnende Person nennen, die zur Vertretung
gegenüber der Wahlteitung und zur Entgegennahme von Erklärungen und Entscheidungen der

Wahlteitung un{ des Wahtausschusses berechtigt ist. Fehlt eine Angabe hierüber, gitt die

unterzeichnende Person als berechtigt, die an erster Stette steht.

(6) Die Zurücknahme von Wahtvorschtägen, Unterschriften unter einem Wahtvorschlag oder der

Zustimmung der Bewerberinnen und Bewerber zur Kandidatur ist nur bis zum Ablauf der
Ei n reich u ngsfrist fü r die Wa h lvorsch[äge zu [ässi g.

E r0 Behandlung der Wahlvorschläge und Beschlussfassung

(1) Auf den Wah [vorsch lägen sind Tag u nd U h rzeit des Einga ngs zu vermerken. Bei berichtigten u nd

erneut eingereichten Wahlvorschlägen ist der Zeitpunkt des Eingangs des berichtigten

Wahlvorschlages maßgebend. Sind mehrere Wahlvorschläge gteichzeitig eingegangen, so

entscheidet das Los über die Reihenfolge. Der Eingang so[[ der einreichenden Person schriftlich

oder per E-Mait bestätigt werden.

(2) Die Wahlteitung hat die Wahlvorschtäge unverzüglich zu prüfen. Werden behebbare Mänget

festgestellt, regt sie gegenüber der oder dem vertretungsberechtigten Vorschlagenden unver-

zügtich unter Rückgabe des Wahlvorschtags die Beseitigung der zu bezeichnenden Mängel an.

Die Frist für die erneute Vortage der Wahlvorschläge endet zu dem in 5 9 Absatz 1 Satz 1

' bestimmten Zeitpunkt. Wird eine Bewerberin oder ein Bewerber in mehreren Wahlvorschlägen

benannt, so soll sie oder er aufgefordert werden, sich schrifttich zu erktären, für wetchen

Wahtvorschlag die Kandidatur aufrechterhatten wird. ln den übrigen Wahlvorschtägen wird die

Bewerberin oder der Bewerber gestrichen. Nicht behebbare Mängel sind der oder dem vertre-

tungsberechtigten Vorschtagehden mitzuteilen unter Hinweis auf die Mögtichkeit der erneuten

Einreichung eines Wahlvorschtags bis zu dem in 5 9 Absatz I Satz 1 bestimmten Zeitpunkt.

(3) Der Wahlausschuss entscheidet nach Abtauf der Frist gem. 5 9 Abs. 1 Satz I über die Zulassung

der eingegangenen Wahlvorschtäge und bestimmt das Wahlverfahren für jede Wah[ und jede

. Gruppe (S 2 Absatz 2,3). Die Entscheidungen und deren jeweilige Begründung sind in eine

Niederschrift aufzunehmen, der die eingereichten Wahtvorschläge beizufügen sind.

Nicht zuzutassen sind Wahlvorschtäge, die

1. nicht fristgerecht eingereicht wurden,

2. eine Bedingung oder einen Vorbehalt enthalten,

3. nicht zweifelsfrei erkennen lassen, für welche Wählergruppe sie gelten sotlen,

4. nicht von der erforderlichen Zaht Wahtberechtigter unterzeichnet wurden,

5. mehr als die nach 5 9 Absatz 2Satz1 zutässigen Bewerberinnen und Bewerber aufweisen.
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(4) lm Wahtvorschlag ist eine Bewerberin oder ein Bewerber zu streichen, wenn

1. unktar ist, um welche Person es sich handelt,

2. deren Zustimmungserklärung zur Kandidatur fehlt, diese nicht rechtzeitig oder unter einer

Bedingung abgegeben wurde,

3. die- oder derjenige nicht wähtbar ist.

Wird eine Bewerberin oder ein Bewerber in mehreren Wahtvorschlägen benannt und fehtt eine

Erktärung nach Absatz 2 Satz 4, so bleibt die Person im zuerst eingegangenen Wahlvorschlag

stehen. ln den übrigen Wahlvorschlägen wird die Bewerberin oder der Bewerber gestrichen.

U nterzeich net eine wahtberechtigte Person meh rere Wah lvorsch läge fü r dieselbe Wa h [, wird ihr

Name unter den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern aller betroffenen Wahlvorschläge

gestrichen. Wird ein Wahlvorschtag nicht zugetassen, werden Bewerberinnen und Bewerber

oder Unterzeichnerinnen oder Unterzeichner gestrichen, so ist dies derVertreterin oder dem

Vertrete r d es Wa h lvorsch [a gs u nve rzü glich m itzutei [e n.

(5) lst nach Ablauf der Einreichungsfrist für die einzelnen Wahlen jeweils nicht mindestens ein

gültigerWahlvorschlagfür jede Gruppe eingegangen, fordert die Wahlleitung unter Hinweis auf

die Folgen zur Einreichung von Wahlvorschlägen innerhalb einer Nachfrist von 3 Tagen auf.

Geht auch innerhalb der Nachfrist kein güttiger Wahlvorschlag ein, fällt die Wahl insoweit aus.

Dies ist im Rahmen der Bekanntmachung nach $ 11 unterAngabe der betreffenden Wahlund

Gruppe bekannt zu geben. Satz L gitt entsprechend, wenn von einer Wählergruppe ein oder

mehrere Wahlvorschläge eingehen, die zusammen weniger Bewerberinnen und Bewerber

aufweisen als Sitze zu besetzen sind.

S11 Wahlbekanntmachung

(1) Spätestens am 6. Tag vor dem Wahttag, erfolgt die hochschulöffentliche Bekanntmachung

durch die Wahlteitung. Die Wahlbekanntmachung ist von der Wahtleitung zu unterzeichnen.

:]tt::Jtl'ilo,.o.,.rn, zur Stimmabgabe mit dem Hinweis aur Abstimmungsorte und

Abstim m u ngszeiten,

2. den H inweis, dass das Wahlrecht nu r hat, wer in das Wäh lerverzeich nis eingetragen ist u nd

sich in der vorgeschriebenen Art vor der Stimmabgabe ausweisen kann,

3. für jede Waht und Wählergruppe die Angabe, ob MehrheitswahI oder Värhältniswahl

stattfindet,

4. die zugelassenen Wahlvorsch[äge in der Reihenfolge ihres Eingangs,

5. im Fatte der Urnenwahl den Hinweis, dass nur mit amtlichen Stimmzetteln und bei

Verwendung von Wahlumschlägen nur mit amttichen Wahlumschtägen sowie im Fatte der

Briefwaht nur mit amtlichen Wahlunterlagen gewähtt werden darf,

6. im Falle der Ontine-WahI Hinweise zurAnmeldung am AnmeldeportalderOntine-Waht,
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7. .die Regelungen für die Briefwahl mit Angabe der Frist für die Briefwahlanträge und der

Ste[[e, an die solche Anträge zu richten sind,

B. gegebenenfalls einen Hinweis auf die Regetung zur Ungüttigkeit der Briefwaht nach 5 20

Absatz 5 Satz 3 Nr. 3

9, gegebenenfatts den Hinweis, zu welchem Gremium in wetcher Gruppe eine Waht entfättt,

weildieser Mitgtiedergruppe nicht mehrwähtbare Mitgtieder angehören als Vertreterinnen

oder Vertreter zu wählen sind (5 4 Absatz 1),

10. gegebenenfalts den Hinweis, dass eine Wahl ausfältt, weiI in der betreffenden

Wählergru ppe kein güttiger Wahlvorschlag eingega ngen ist (5 10 Absatz 5 Satz 1) oder dass

Sitze unbesetzt bteiben werden, weit weniger Bewerberinnen und Bewerber vorhanden

sind, als der Wählergruppe Sitze zustehen ($ f O Absatz 5 Satz 3).

(2) DieWahtbekanntmachungistauchimWahtraumauszulegen.DieAuslageerfolgtbiszumAbtauf

der Stimmabgabe.

S 12 Stimmzettel und Wahlumschläge

(1) Bei derAbstimmung dürfen nur amttiche Stimmzettet und Wahtumschtäge verwendet werden,

Die Wahlteitung achtet darauf, dass für die Wahlberechtigten in den Wahträumen Stimmzettel

und Wahlumschtäge in ausreichender ZahI bereitgehalten werden. Auf Wahlumschläge kann

für eine WahI oder für alle Wähten verzichtet werden.

(2) Für die einzetnen Wahten und Wähtergruppen können Stimmzettel unterschiedticher Farbe

verwendet werden. Sie müssen die betreffende Wahljeweits eindeutig bezeichnen. lm Übrigen

. 
müssen die Stimmzettel gleich beschaffen sein.

(3) Werden für die Waht Wahtumschtäge verwendet, müssen diese undurchsichtig, von gleicher

Größe und Farbe und amtlich gekennzeichnet sein. Für die einzelnen Wähtergruppen können

Wahtumschläge verschiedener Größe und Farbe verwendet werden.

(4) Die Wahtvorschläge sind in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Wahtteitung auf dem

, jeweitigen StimmzetteI abzudrucken. Die Namen und Vornamen der Bewerberinnen und

Bewerber sind entsprechend der Reihenfotge im eingereichten Wahlvorschtag aufzuführen. Ats

weitere der ldentifikation der jeweitigen Personen fördertiche Angaben können die Amts- oder

Berufsbezeichnung, die Fakultätszugehörigkeit oder Einrichtung der Hochschule für alle

Bewerberinnen und Bewerber einer Mitgliedergruppe gteichermaßen aufgenommen werden.

Der Stimmzettel muss Fetder für das Ankreuzen der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber

des Wahlvorschlags vorsehen. Er solt Hinweise für die richtige Markierung des Stimmzettets

sowie Angaben zur Art der Wahl (Verhättnis- oder Mehrheitswaht) enthalten. Bei VerhättniswahI

ist darauf hinzuweisen, dass die Stimmabgabe auch zu Gunsten der gesamten Liste gewertet

wird. Die Listenbezeichnung (5 g nOs. 2Satz5) ist, soweit vorhanden, als Zusatz aufzuführen.

Auf dem Stimmzettet ist deuttich darauf hinzuweisen, wie viele Bewerberinnen und Bewerber

höchstens anzu kreuzen sind.
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5 rg Wahlhandlung

(1) Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettets ausgeübt. Die Wahlberechtigten haben

ihre Stimme oder Stimmen auf dem Stimmzettel durch Ankreuzen an der neben dem Namen

der Bewerberin oder des Bewerbers hierfür vorgesehenen Stetle persönlich abzugeben. Findet

die Waht als Online-WahI statt, werden elektronische Stimmzettelverwendet.

(2) Bei Mehrheitswah[ hat jede Wählerin oder jeder Wähler so viele Stimmen, wie Mitgtieder der

jeweiligen Gruppe zu wählen sind. Es kann je Bewerberin oder Bewerber nur eine Stimme

abgegeben werden (keine Stimmenhäufung). Es brauchen nicht alle Stimmen abgegeben zu

werden.

(3) Bei Verhältniswahl hat jede Wählerin oder jeder Wähler so viele Stimmen, wie Mitglieder der

jeweiligen Gruppe zu wählen sind. Mit der Entscheidung für eine Bewerberin oder einen

Bewerber einer Liste wird zugleich auch die Liste insgesamt gewählt. Es kann je Bewerberin

, oder je Bewerber bis zu zwei Stimmen abgegeben werden (Stimmenhäufung). Es brauchen

nicht alle Stimmen abgegeben zu werden.

S 14 Stimmabgabe beiÖnline-Wahl

(1) Die Stimmabgabe erfotgt in elektronischer Form. Die Wahtberechtigten geben ihre Stimme in

der Weise ab, dass sie für die betreffende Waht jeweits den dazugehörigen elektronischen

Stimmzettel persönlich und unbeobachtet kennzeichnen. Die Authentifizierung der Wähterin

oder des .Wählers erfolgt durch die der jeweiligen Person zur Verfügung gesteltten

Zugangsdaten des Benutzeraccounts der Hochschule durch Eingabe in der Anmeldemaske des

Wahtportats. Der elektronische Stimmzettel ist entsprechend der im WahtportaI enthaltenen

Anleitung elektronisch auszufü[en und abzusenden. Dabei ist durch das venruendete

elektronische Wahtsystem sicherzustelten, dass das Stimmrecht nicht mehrfach ausgeübt

werden kann. Die Speicherung der abgesandten Stimmerl muss anonymisiert und so erfolgen,

dass die Reihenfotge des Stimmeingangs nicht nachvollzogen werden kann. Die

Wahlberechtigten rnüssen bis zur endgültigen Stimmabgabe die Mögtich[<eit haben, ihre

Eingabe zu kbrrigieren oder die Waht abzubrechen. Ein Absenden der Stimme ist erst auf der

Grundlage einer elektronischen Bestätigung durch den Wähler zu ermögtichen. Die

Übermittlung muss für den Wähter am Bildschirm erkennbar sein. Mit dem Hinweis über die

erfotgreiche Stimmabgabe gitt diese als votlzogen.

(2) Bei der Stimmeingabe darf es durch das venruendete elektronische Wahlsystem zu keiner

Speicherung der Stimme der Wähterin oder des Wählers in dem von ihr oder ihm hierzu

verwendeten Computer kommen. Es muss gewährteistet sein, dass unbemerkte

Veränderungen der Stimmeingabe durch Dritte ausgeschlossen sind. Auf dem Bildschirm muss

der Stimmzettel nach Absenden der Stimmeingabe unverzüglich ausgeblendet werden. Das

verwendete elektronische Wahlsystem darf die Möglichkeit für einen Papierausdruck der

abgegebenen Stimme nach der endgültigerr Stimmabgabe nicht zulassen. Die Speicherung der

Stimmabgabe in der elektronischen Wahlurne muss nach einem nicht nachvoltziehbaren

Zufallsprinzip erfolgen. Die Anmetdung am Wahlsystem, die Auswaht und Abgabe der Stimme
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sowie persönliche lnformationen und lP-Adressen der Wahlberechtigten dürfen nicht

protokolliert werden.

(3) Die Stimmabgabe in elektronischer Form ist auf Anfrage auch bei der Wahlteitung mögtich.

S 15 Beginn und Ende der Online-Wahl

Beginn und Beendigung der Abstimmungszeit bei der Online-Wah[ ist nur bei gleichzeitiger

Autorisierung durch mindestens zwei berechtigte Personen zu[ässig. Berechtigte im Sinne von Satz

I sind die Mitglieder der Wahlorgane nach 5 6 Absatz 1 Satz 1.

5 16 Störungen der Online-Wahl

(1) lst die elektronische Stimmabgabe während der Abstimmungszeit aus von der Hochschule zu

vertretenen technischen Gründen den Wahlberechtigten nicht mögtich, kann die Wahtteitung

im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss den Abstimmungszeitraum verlängern. Die

Ver[ängerung muss in geeigneter Weise bekannt gegeben werden,

(4 Werden während der Online-Wahl Störungen bekannt, die ohne Gefahr eines vorzeitigen

Bekanntwerdens oder Löschens der bereits abgegebenen Stimmen behoben werden können

und ist eine mögliche Stimmenmanipulation ausgeschlossen, kann die Wah[[eitung solche

Störungen beheben oder beheben lassen und die Wahtfortsetzen;andernfalts ist die Wahtohne

Auszählung der Stimmen abzubrechen. Wird die Wah[ fortgesetzt, ist die Störung und deren

Dauer in der Niederschrift zur WahI zu vermerken. lm Fatle des Abbruchs der WahI entscheidet

die Wahtteitung im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss über däs weitere Verfahren.

I rZ Briefwahl beiOnline-Wahl

Wird die Wahl ats Ontine-Waht durchgeführt und ist die Stimmabgabe daneben auch in Form der

BriefwahI zugetassen, findet hierauf 5 20 Anwendung. Mit dem Versand oder der Aushändigung der

Briefwahlunterlagen sind die Wahtberechtigten von der eiektronischen Stimmabgabe

ausgeschlossen.

S 18 TechnischeAnforderungen

(1) Online-Wahten dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn das verwendete elektronische

Wahlsystem aktuetten technischen Standards, insbesondere den Sicherheits-anforderungen

für Ontine-Wahtprodukte des Bundesamtes für Sicherheit in der lnformationstechnik

entspricht. Das System muss die in den nachfotgenden Absätzen aufgeführten technischen

Spezifikationen besitzen, Die Erfüllung der technischen Anforderungen ist durch geeignete

Unterlagen nachzuweisen,
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(2) Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses müssen elektronische Wahlurne und elektronisches

Wähleruerzeichnis auf verschiedener Serverhardware geführt werden. Das Wählerverzeichnis

solI auf einem hochschuleigenen Server gespeichert sein.

(3) Die Wahlserver müssen vor Angriffen aus dem Netz geschützt sein, insbesondere dürfen nur

autorisierte Zugriffe zugelassen werden. Autorisierte Zugriffe sind insbesondere die

Überprüfung der Stimmberechtigung, die Speicherung der Stimmabgabe zugelassener

Wählerinnen und Wähter, die Registrierung der Stimmabgabe und die Überprüfung auf

mehrfacher Ausübung des Stimmrechtes (Wahtdaten). Es ist durch geeignete technische

Maßnahmen zu gewährleisten, dass im Falle des Ausfattes oder der Störung eines Servers oder

eines Serverbereiches keine Stimmen unwiederbringlich verloren gehen können.

(4) Das Übertragungsverfahren der Wahldaten ist so zu gestalten, dass sie vor Ausspäh- oder

, Entschtüsselungsversuchen geschützt sind. Die Übertragungswege zur Überprüfung der

Stimmberechtigung der Wählerin oder des Wählers sowie zur Registrierung der Stimmabgabe

im Wählerverzeichnis und die Stimmabgabe in die elektronische Wahlurne müssen so getrennt
' sein, dass zu keiner Zeit eine Zuordnung des lnhalts der Wahtentscheidung zur Wählerin oder

zum Wähler möglich ist.

(5) Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen, um eine unbemerkte Veränderung der

Wahtdaten zu verhindern. Bei der Übertragung und Verarbeitung der Wahldaten ist zu

gewährteisten, dass bei der Registrierung der Stimmabgabe im Wähterverzeichnis kein Zugriff

auf den lnhalt der Stimmabgabe mögtich ist.

(6) Die Wählerinnen und Wähler sind über geeignete Sicherungsmaßnahmen zu informieren, mit

denen derfürdieWahthandlunggenutzte Computergegen Eingriffe Dritter nach dem aktue[[en

Stand der Technik geschützt wird; auf kostenfreie Bezugsquelten geeigneter Software ist zu

hinzuweisen. Die Kenntnisnahme der Sicherheitshinweise ist vor der Stimmabgabe durch die

Wähterin oder den Wähter verbindlich in elektronischer Form zu bestätigen.

S 19 Stimmabgabe beiUrnenwahl

(1) Der Abstimmungsausschuss leitet die Abstimmung und sorgt für einen ordnungsgemäßen

Ablauf. Der Wahlraum darf während der Abstimmungszeit nicht abgeschtossen werden. Der

Abstimmungsausschuss sorgt für die Einhaltung der Wahtrechtsgrundsätze nach 5 2 Absatz 1

Satz 1, der Wahlraum ist insbesondere freizuhalten von Wahlwerbung, etwa durch Aushänge

oder persönliche An reden.

(2) Die oder der Vorsitzende des Abstimmungsausschusses wahrt, unbeschadet des Hausrechts

des Rektors, die Hausord.nung. Werdie Ruhe und OrdnungderAbstimmungstört, kann aus dem

Wahtraum gewiesen werden. Handett es sich bei dem Störer um eine wahlberechtigte Person,

so ist ihr, sofern dies mit der Ordnung im Wahtraum vereinbar ist, vorher Getegenheit zur

Stimmabgabe zu geben.

(3) Für die Aufnahme der Stimmzettel sind Wahlurnen zu venruenden. Die oder der Vorsitzende des

Abstimmungsausschusses hat sich unmittelbar vor Beginn der Stimmabgabe zu überzeugen,
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dass die Wahlurnen leer sind; dann sind die Wahlurnen zu verschtießen. Sie oder er trifft
Vorkehrungen, dass die Wähterinnen und Wähter den Stimmzettel im Wahtraum unbeobachtet

kennzeichnen können. Die Wahlurnen müssen so eingerichtet sein, dass die eingeworfenen

Stimmzettel nicht vor Öffnung der Urne entnommen werden können, Die Stimmabgabe kann

nach einzelnen Wahten und Gruppen getrennt durchgeführt werden. Die Verwbndung

getrennter Wahlurnen ist zu[ässig.

(4) Solange der Wahlraum il)r Stimmabgabe geöffnet ist, müssen mindestens entweder ztvei

Mitgtieder des Abstimmungsausschusses oder ein Mitgtied des Abstimmungsausschusses und

eine Wahlhelferin oder ein Wahlhelfer anwesend sein.

(5) Die oder der Wahtberechtigte kann das Wahtrecht nur persöntich ausüben. Wahtberechtigte,

die durch körperliche Beeinträchtigungen gehindert sind, ihre Stimme atlein abzugeben,

können sich der Hilfe einerVertrauensperson bedienen.

(6) Vor Einwurf des Stimmzettels in die Urne hat sich die Wähterin oder der Wähter auf Vertangen

auf die vorgesehene Weise auszuweisen und die Wahtberechtigung ist festzustellen. Dies

geschieht durch die Überprüfung, ob die Wähterin oder der Wähler im Wähterverzeichnis

eingetragen ist. lst dies nicht der Fal[, kann keine Stimmabgabe erfolgen. Die erfotgte

Stimmabgabe ist im Wähterverzeichnis zu vermerken. Die Wählerverzeichnisse können

während der Abstimmung nicht eingesehen werden. Der Abstimmungsausschuss ist während

der Abstimm u ng nicht zu r Ausku nftserteitu ng verpflichtet.

(7) Der Abstimmungsausschuss hat eine Stimmabgabe zurückzuweisen, wenn die Wählerin oder

der Wähter

1., nicht im Wählerverzeichnis aufgeführt ist,

2. sich auf Vertangen nicht in der vorgesehenen Weise ausweisen kann,

3. bereits einen Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis hat, es sei denn sie oder er kann

nachweisen, dass die Stimmabgabe tatsächtich noch nicht erfolgt ist,

4. den Stimmzettel unter Verletzung des Wahtgeheimnisses gekennzeichnet hat,

5. die Stimmabgabe zu erkennen gibt oder die Wahluntertagen mit einem äußertich

erkennbaren MerkmaI versehen hat,

6. erkennbar einen oder mehrere nicht amttiche StimmzetteI oder Wahtumschtäge

verwendet,

7. einen weiteren Gegenstand mit einwerfen wiIt.

(B) Wird die Abstimmungszeit unterbrochen, so haben die Mitgtieder des

Abstimmungsausschusses für die Dauer der Unterbrechung die Wahturnen so zu verschließen

und aufzubewahren, dass der Einwurf oder die Entnahme . von Stimmzetteln ohne

Beschädigung des Verschtusses unmögtich ist. Bei Wiedereröffnung der Wah[ haben sie sich

davon zu überzeugen, dass derVerschluss unversehrt ist.
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(9) Die oder der Vorsitzende des Abstimmungsausschusses stetlt den Ablauf der Abstimmungszeit

am jeweitigen Wahttag fest. Danach dürfen nur noch die zu diesem Zeitpunkt im Wahlraum

anwesenden Wahlberechtigten wählen. Der Abstimmungsausschuss sorgt dafür, dass die

Wahturnen nach Beendigung der Stimmabgabe versiegelt werden. Die Wahtteitung veranlasst,

dass die Wahlurnen unverzüglich zur zentralen Stimmenauszählung abgeholt und die

sonsti gen Wah lu nterlagen u nd N iedersch riften ü bergeben werden.

(10) Über die Wahthandtung und besondere Vorkommnisse fertigt jeder Abstimmungsausschuss

eirre Niederschrift an. Die Niöderschrift hat mindestens zu enthalten

l-. die Bezeichnung des Abstimmungsausschusses und die Funktionen und Namen seiner

Mitgtieder,

2. den Wahltag oder die Wahttage sowie Beginn und Ende der jeweiligen Abstimmungszeit,

3. die Zaht der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis jeweils für jede Waht und

M itgliedergru ppe,

4. die Unterschriften atter Mitglieder des Abstimmungsausschusses.

I20 Briefwahl

(1) Wahtberechtigte, die zum Zeitpunkt der Abstimmung verhindert sind, die Abstimmung im

Wahtraum vorzunehmen, können von der Mögtichkeit der Briefwahl Gebrauch machen, wenn

die Waht als Urnenwahlstattfindet oder die Briefwahl bei Ontine-Wahlzugelassen ist (5 5 Absatz

2) und sie dies bei der Wahtteitung spätestens fünf Arbeitstage vor dem ersten Wahttag

beantragen. Der Antrag kann auch elektronisch (E-Mait) oder per Faxkopie gestellt werden. Die

Wahlberechtigung ist festzustetten durch Überprüfung, ob die Wähterin oder der Wähter im

Wählerverzeichnis eingetragen ist. lst dies nicht der Falt, kanri keine Aushändigung oder

.übersendung von Briefwahlunterlagen erfolgen. Die erfolgte Aushändigung oder Übersendung

von Briefwahluntertagen ist im Wählerverzeichnis zu vermerken.

(2\ Der oder dem Wahlberechtigten sind jeweils ein Stimmzettet mit amttich gekennzeichnetem

Wahlumschtagfürjede Wahl, ein größerer Briefwahtumschlag, der die Anschrift derWahlleitung

und als Absender den Namen und die Anschrift der oder des Wahlberechtigten sowie den

Vermerk "schrifttiche Stimmabgabe" trägt, eine Briefwahlerläuterung und ein Wahlschein

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Wahtschein wird von der Wahtteitung erteitt. Die

Wahlteitung hat die Aushärrdigung oder Übersendung im Wählerverzeichnis zu vermerken. Die

Briefwählerin oder der Briefwähter ist darauf hinzuweisen, dass sie oder er die Kosten der

Übersendung zu tragen hat.

(3) Die wahlberechtigte Person übt das Wahtrecht aus, indem sie die ausgefüllten Stimmzettet in

die jeweiligen Wahlumschläge gibt und verschließt, diese zusammen mit dem

unterschriebenen Wahtschein in den Briefwahlumschlag legt und den Wahlbrief der

Wa hlleitu ng versch tossen ü bersendet oder ü bergi bt.
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(4) Die Stimmabgabe gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn der Wahlbrief am letzten Wahttag bis zum

Ende der Abstimmungszeit bei der Wahlleitung eingeht. Auf dem Wahlbrief ist der Tag des

Eingangs, auf den a m letzten Wahttag eingehenden Wahlbriefen auch die U hrzeit zu vermerken.

Die eingegangenen Wahtbriefe sind ungeöffnet unterVerschluss aufzubewahren.

(5) Unmittetbar vor Beginn der Stimmenauszählung werden die Wahlumschläge und Wahlscheine

vom Abstimmungsausschuss den bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen und noch

verschlossenen Briefwahlumschtägen entnommen, die Wahlscheine und die

Stimmberechtigung überprüft und die Wahlumschtäge nach Vermerk d.er Stimmabgabe im

Wählerverzeichnis ungeöffnet in die Wahlurnen geworfen. lm Falle eines Verzichts auf

Wahtumschtäge bei der Stimmabgabe im Wahtraum werden zusätztich unmittetbarvor Einwurf

die Stimmzettel dem Wahlumschlag unter Beachtung des Wahlgeheimnisses entnommen und

ohne entfaltet worden zu sein in die Wahturne geworfen. Die Briefwaht ist ungültig, wenn

1. der Wahlbrief verspätet eingegangen ist,

2. derWahlbrief unverschlossen war

3. im Falle der Online-Wahlweniger als fünf Wahtbriefe fristgerecht eingegangen sind,

4. die Waht durch persöntiche Stimmabgabe erfolgt ist,

5. ein nichtamtticher Wahlumschtag verwendet wurde oder im FatI von Satz 2 ein

nichtamtticher StimmzetteI verwendet wurde,

6. der Wah[umschtag außer dem StimmzetteI einen von außen wahrnehmbaren Gegenstand

oder eine Kennzeichnung enthä[t,

7. dem Wahlbrief kein Wahlumschtag beitiegt oder der Stimmzettel sich nicht im
Wahlumschtag befi ndet,

B. der Wahtbrief keinen odereinen nicht unterschriebenen Briefwahtschein enthätt.

Die ungüttigen Wahlbriefe mit lnhatt hat die Wahlteitung, soweit möglich ungeöffnet, zu den

Wa h tu ntertagen zu neh men. Sie sind nach der Wa h tprüfu ng datensch utzko nform zu vern ichten,

S 21 Ermittlung des Abstimmungsergehnisses

(1) Unverzügtich nach Abschtuss der Wahten lässt die Wahtteitung hochschulöffenttich die

Auszählung der Stimmen vornehmen. Nach Öffnung der Wahlurnen wird die Zaht der in den

Wahlurnen enthaltenen Stimmzettet mit der Zahl der nach dem Wählerverzeichnis

abgegebenen Stimmzettel verglichen. Soweit sich Differenzen zwischen der Zahl der

abgegebenen Stimmzettel und der ZahI der Vermerke in dem Wählerverzeichnis ergeben, sind

in jedem Fall die abgegebenen Stimmzettel zur Grundtage der Ergebnisermitttung zu machen.

(2) Ungültige Stimmzettet bteiben bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses

u nberücksichtigt. U ngü ttig si nd Stimmzettet

l. die sich im Falte der Verwendung von Wahlumschtägen in einem nichtamttichen
Wahlumschtag oder in einem Wahlumschlag befinden, dervom Abstimmenden mit einem
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MerkmaI versehen oder von diesem anderweitig gekennzeichnet oder verändert wurde,

2. die als nichtamtlich erkennbar sind,

3. die ganz durchgerissen oder ganz durchgestrichen sind,

4. die neben der Stimmabgabe weitere Angaben oder Worte, zum Beispiel Bemerkungen

oder Namen enthalten,

5. aus denen sich der Wilte des Abstimmenden nicht eindeutig ergibt,

6. auf denen die zulässige GesamtstimmenzahI oder die zutässige Stimmenzahl je

Bewerberi n oder Bewerber ü bersch ritten wu rde,

7. die keine Stimmabgabe enthalten.

Über die Güttigkeit oder Ungüttigkeit von Stimmzetteln, die zu Zweifeln Antass geben,

entscheidet die Wahtteitung. Die elektronische Auszählung und die Auszähtung unter Nutzung

elektronischer HitfsmitteI ist zulässig.

(3) lm Fatte derVerhättniswahlwerden die auf jede Liste und innerhatb jeder Liste auf die einzetnen

Bewerberi n nen u nd Bewerber entfa ltenen Stimmen zusammen gezä h lt.

(4) lm Fatte der Mehrheitswaht werden die auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber

entfa[[enen Stimmen zusammengezähtt.

E 22 Feststellung des Wahlergebnisses, Wahlniederschrift

(1) Der Wahlausschuss ermittelt die Verteilung der Sitze und steltt das Wahlergebnis fest.

(2) lm Falle der Mehrheitswahl sind die Bewerberinnen und Bewerber einer Gruppe in der

Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie entfallenen Stimmenzahlen gewählt. Bei gleicher

StimmenzahI entscheidet das Los. Eine Bewer:berin oder ein Bewerber, auf die oder den keine

Stimme entfallen ist, ist nicht gewählt.

(3) lm Falte derVerhättniswahtwerden die Summen der auf die einzetnen Vorschlagslisten jeder

Gruppe entfatlenen güttigen Stimmen nebeneinandergestetlt und der Reihe nach durch 1, 2,3

usw. geteilt. Auf die jeweits höchste Teilzahl (Höchstzaht) wird so [ange eirt Sitz zugeteilt, bis

alle der Gruppe zustehenden Sitze auf die Wahlvorschläge verteilt sind. Die Reihenfotge der

Bewerberinnen und Bewerber innerhatb einer Liste richtet sich nach der Zahl der auf sie

entfallenen gültigen Stimmen; bei Bewerberinnen und Bewerbern mit gteicher Stimmenzahl

und solchen, auf die keine Stimmen entfallen sind, ist die Reihenfotge durch Los zu ermitteln.

Gewählt sind so viele Bewerberinnen und Bewerber in der nach Satz 4 ermittetten Reihenfolge,

wie der jeweitigen Gruppe Sitze zustehen.

(4) Die Bewerberinnen und Bewerber, auf die .kein Sitz entfätlt, sind in der Reihenfolge der von

ihnen erreichten Stimmenzahlen ats Stellvertretungfestzuste[[en. BeiVerhättniswahlfindet die

Stellvertretung ausschließtich innerhalb eines jeden Wahlvorschlages statt. Sind in der

jeweiligen Mitgtiedergruppe keine Bewerberinnen und Bewerber mehr vorhanden oder ist die

jeweitige Liste erschöpft, findet anstelte der Steltvertretung eine schrifttiche
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(s)

Stimmrechtsübertragung auf ein Gremienmitglied derselben Gruppe statt. Eine

Weiterübertragung des Stimmrechts ist ausgeschtossen. Einer Person können maximaI zwei

Stimmen übertragen werden. Eine Nachwaht findet nicht statt.

Die Wahlteitung fertigt nach der Feststellung eine Niederschrift über das Wahlergebnis. Die

Niederschrift muss getrennt nach Wahlen und Gruppen enthalten

1. die Namen der gewähtten Bewerberinnen und Bewerber,

2. die Namen der Steltvertreterinnen und Steltvertreter und ihre Reihenfolge nach erreichten

Stimmenzahlen,

3. die Summe der abgegebenen Stimmen,

4. die Anzahl der abgegebenen gültigen Stimmen,

5. im Fatle derVerhältniswaht die Zaht der auf jede Liste entfattenen güttigen Stimmen,

6. die Errechnung der Sitzverteitung auf die Listen,

7, die Zaht der innerhatb der Listen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber

entfallenen güttigen Stimmen, sowie ihre endgültige Reihenfotge auf den einzetnen Listen,

B. im Falte der Mehrheitswaht die Zaht der auf jede Bewerberin und jeden Bewerber

entfa ilenen gü ttigen Stimmen,

9. die Unterschriften a[[er Mitglieder des Wahlausschusses und der Wahlleitung.

Besondere Vorkommnisse bei der Feststetlung des Wahlergebnisses sind in der Niederschrift zu

vermerken. Der Niederschrift sind beizufügen

1. die Niederschriften derAbstimmungsausschüsse,

2. die Stimmzettelsowie die Wahlumsch[äge, Briefwahlscheine und Briefwahtumsch[äge aus

der Briefwah[,

3. dieWählerverzeichnisse,

4, atte sonst entstandenen Urkunden und Schriftstücke oder etektronischen

Speichermedien.

5 23 Bekanntmachung des Wahlergebnisses, Benachrichtigung der Gewählten

(1) Das Wahtergebnis ist spätestens am dritten Tag nach dem letzten Wahttag hochschutöffenttich

bekannt zu machen. Es hat die Angaben nach 5 22 Absatz5 Satz 2 zu enthalten. Daneben sind

anzugeben getrennt nach Wahlen und Gruppen und jeweils insgesamt

1, die Zaht der Wahlberechtigten,

2. der Prozentsatz der Wahlbeteitigung.

Bei MehrheitswahI kann die Nennung der gewählten Vertretungen in der Bekanntmachung auf
jeweils drei beschränkt werden.
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(2) Die Wahlteitung benachrichtigt unverzüglich die Gewähtten und die Stettvertretungen

schriftlich über ihre Wah[. Absatztsatz4 gilt entsprechend.

S 24 Wahlprüfung

(1) Die Wahten sind mit der Bekanntmachung des Wahtergebnisses unbeschadet der durch den

Wählprüfungsausschuss durchzuführenden Wahlprüfung güttig. Der Wahlprüfungsausschuss

hat innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses die Wahlen zu

ü berprüfen.

(2) Der Wahlprüfungsausschuss ist von der Rektorin oder dem Rektor vor dem Tag der

Bekanntmachung des Wahlausschreibens (S 7 Absatz L) zu bestetten. Er besteht aus einer oder

einem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern, die Mitglieder der: Hochschule sein müssen.

Zu Mitgliedern des Wahlprüfungsausschusses können weder Wahtbewerberinnen oder

Wahlbewerber noch Mitgtieder eines anderen Wahlorgans bestellt werden.

(3) Zur Prüfung der Wahlen hat die Wahlleitung dem Wahlprüfungsausschuss unverzügtich nach

der Bekanntmachung des Wahlergebnisses die Niederschriften mit den Anlagen, jedoch ohne

die güttigen Stimmzettel, vorzulegen. Der Wahtprüfungsausschuss erstattet der Rektorin oder

dem Rektor über die Wahtprüfung einen Bericht. Hält die Rektorin oder der Rektor aufgrund des

Wahtprüfungsberichts die Feststetlung des Wahlergebnisses für ungü[tig, so hat sie oder er

diese aufzuheben und eine neue Feststellung anzuordnen oder die Wahlganz oderteilweise für

ungültig zu erklären und insoweit eine Wiederhotungswahl anzuordnen.

(4) Wahtberechtigte können innerhalb von L4 Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses

gegen die Güttigkeit der WahI bei der Wahtteitung unter Angabe der Gründe schriftlich oder zur

Niederschrift Widerspruch erheben. Die Wahtteitung tegt den Widerspruch mit einer

Stellu ngna h me u nverzü gtich dem Wa htprüfu ngsaussch uss vor.

(5) lst ein Widerspruch offensichtlich unbegründet oder können auf Grund des behaupteten

Sachverhalts Auswirkungen auf die Sitzverteitung ausgeschlossen werden, weist der

Wahtprüfungsausschuss den Widerspruch durch Beschluss zurück. Andernfalls legt er den

Widerspruch mit einem Beschlussvorschlag der Rektorin oder dem Rektor zur Entscheidung

vor. Absatz 3 Satz 3 gitt entsprechend.

(6) Die Waht ist ganz oderteilweise für ungültig zu erktären, wenn wesenttiche Bestimmungen über

das Wahlrecht, die Wähtbarkeit, die Sitzverteitung oder das Wahtverfahren verletzt worcjen

sind, es sei denn, dass die Verletzung sich nicht auf das Wahlergebnis auswirken konnte, Wirkt

sich ein Verstoß nur auf das Wahlergebnis einer Mitgliedergruppe aus, so ist nur dieser Tei[ der

Waht für ungüttig zu erklären.

. (7) Wird eine Waht ganz oder teilweise für ungültig erklärt, teitet die Wahlteitung unverzügtich

insoweit die Wiederholung ein. Die Wahlwiederholung ist auf die betroffenen Gruppen zu

beschränken. lfi Wahtausschreiben ist der Grund für die Wahlwiederhotung bekannt zu geben.

Das Rektorat kann durch Beschluss, der öffenttich bekannt zu geben ist, von dieser

Wahlordnung abweichende Bestimmungen über Fristen und andere Zeitangaben treffen,
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soweit gewährleistet ist, dass die Betroffenen ausreichend Getegenheit erhalten, von dem

Wahlausschreiben und der Wahtbekanntmachung Kenntnis zu nehmen. Bei der

Wiederholungswahl wird nach denselben Wahlvorsch[ägen und auf Grund desselben

Wählerverzeichnisses gewähtt wie bei der für ungüttig erk[ärten Wahl soweit die Rektorin oder

der Rektor keine andere Entscheidung trifft. lm Übrigen finden die Vorschriften dieser

Wahlordnu ng Anwendu ng.

S 25 Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahluntertagen sind in der RegeI nach Ablauf von drei Monaten nach Abschtuss der

Wahtprüfung, spätestens aber nach rechtskräftiger Entscheidung über die Anfechtung der Wahl,

datenschutzkonform zu vernichten. Abweichend von Satz l sind die Bekanntmachung des

Wahlergebnisses und die Wahlniederschrift ohne Anlagen bis zum Abschluss der darauffolgenden

Wahlen aufzubewahren.

5 26 Erlöschen und Ruhen der Mitgtiedschaft, Eintritt von Ersatzmitgliedern

(1) Die Wahlmitgliedschaft in Gremien erlischt durch

t. Abtauf der Amtszeit,

2. Verlust der Wähtbarkeit, soweit die Rechte und Pftichten als Mitgtied nicht tedigtich ruhen,

3. Niederlegung des Amtes oder

4. Ausscheiden aus sonstigem Grund.

lm Falle der Niederlegung des Amtes erlischt die Mitgtiedschaft erst, wenn das Rektorat der

Amtsniedertegung zustimmt; maßgebtich ist der Tag des Zugangs der Zustimmung bei dem

Mitgtied. ln Fällen des Erlöschens der Mitgliedschaftwährend noch [aufenderAmtszeiten treten

für den Rest der Amtszeit Ersatzmitglieder in die Gremien ein. Die Ersatzmitglieder werden in

der Reihenfolge der nächsthöheren Stimmenzahl aus den Bewerberinnen und Bewerbern

bestimmt, auf die kein Sitz entfa[[en ist, im Fatle derVerhältniswaht nur innerhalb derjeweitigen

Listen.

$ 22 Absatz 2 Satz 2 und 3 gitt für die Mehrheitswahl und 5 22 Absatz 3 Satz 4 für die

Verhä[tniswahI entsprechend. lst bis zum Ablauf einer Amtszeit noch kein neues Mitgtied

bestimmt, so übt das bisherige Mitgtied sein Amt weiter aus.

(2) Dem Erlöschen einer Mitgtiedschaft in Gremien steht das Ruhen der Mitgtiedschaft in Gremien

gleich. Die Mitgtiedschaft ruht im Fatle einer Abwesenheit für die Dauer von mehr ats sechs

Monaten. Für den Zeitraum des Ruhens rücken die Ersatzmitgtieder nach.

(3) Sind in der jeweiligen Mitgtiedergruppe keine Bewerberinnen und Bewerber mehr vorhanden

oder ist die jeweitige Liste erschöpft, bteiben diese Sitze unbesetzt.
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E 27 Fristen

(1) Der Lauf einer Frist nach dieser Wahlordnung beginnt am Tag nach der hochschutöffenttichen

Bekanntmachung. Auf Bekanntmachungen ist der Veröffenttichungstag zu vermerken. Eine

nach Tagen bestimmte Frist endet mit dem Abtauf des letzten Tages der Frist. Soweit nach

dieserWahtordnung ein Schriftstück innerhalb einer Frist bei der Wahtteitung einzureichen ist,

muss das Schriftstück zur Fristwahrung bis 12 Uhr des letzten Tages der Frist eingegangeri oder

abgegeben worden sein, sofern nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die in dieser Wahlordnung bestimmten Fristen und Termine verlängern oder ändern sich nicht

dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen Samstag, Sonntag oder

gesetzlichen Feiertag fä llt.
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Abschnitt 3: Wahl des nebenamtlichen Rektoratsmitglieds und der
Deka natsmitglieder; I n krafttreten

5 28 Wahl der nebenamtlichen Rektoratsmitglieder (Prorektorinnen oder Prorektoren)

(1) Die Wahl des nebenamttichen Rektoratsmitgtieds erfolgt mittels geheimer Abstimmung. Der

Senat bestimmt aus seiner Mitte eine Wahtleiterin oder einen Wahtleiter, die oder der die WahI

durchfül"rrt. Die Wahtteitung kann nicht übernehmen, wer setbst kandidiert. Die Abstimmung

findet in öffentticher Sitzung statt.

(2) Über den Vorschtag der Rektorin oder des Rektors wird im Senat mit einem Stimmzettel

abgestimmt, der die Entscheidung für Ja oder Nein oder die Stimmenthaltung zu[ässt. Erhätt

die für das Amt der Prorektorin oder des Prorektors benannte Person im Senat nicht die

erfordertiche Mehrheit, so ü bt die Rektorin oder der Rektor das Vorschlagsrecht erneut aus. Eine

Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer, die bzw. der in dem Verfahren keine Mehrheit

gefu nden hat, kan n erneut vorgeschlagen werden. Das Verfahren wird wiederholt, bis der Senat

einen Vorschlag beschließt. lst auch nach drei Wahtgängen die erforderliche Mehrheit nicht

zustande gekommen, kann ein neuer Wahttermin bestimmt werden.

(3) tm Übrigen richtet sich das Wahtverfahren nach $ 18 Absatz 6 LHG. /

5 29 Wahl der Dekane

(1) Die Dekanin oder der Dekan wird vom Fakultätsrat in geheimerAbstimmung gewähtt. Die Wahl

so[[ rechtzeitig, in der Regel mindestens einen Monat vor dem Ende der Amtszeit stattfinden. 5

28 Absatz 1 Satz 2bis 4 gilt entsprechend.

(2) Vor der Waht ist der Vorschtag der Rektorin oder des Rektors einzuholen. Die

Fakultätsratsmitgtieder können weitere Kandidatinnen oder Kandidaten vorschlagen. Über

den Vorschlag oder die Vorschläge wird gemeinsam in einem Wahtgang abgestimmt. Gewählt

ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Fakultätsratsmitglieder erreicht. Erreicht

keine Kandidatin bzw. kein Kandidat die nach Satz 4 erfordertiche Mehrheit, so ist im zweiten

Wahlgang gewähtt, wer die Mehrheit der abgegebenen güttigen Stimmen erreicht.

(3) lm Übrigen richtet sich das Wahlverfahren nach 5 24 Absatz 3 LHG.

$ 30 Wahl der weiteren Dekanatsmitglieder

(i) Für die Waht der Prodekaninnen und Prodekane und der Studiendekaninnen und

Studiendekane gitt 5 29 Absatz 1 entsprechend. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der
anwesenden Fakuttätsratsmitgtiedererreicht. Erreicht keine Kandidatin bzw. kein Kandidat die

nach Satz 2 erforderliche Mehrheit, so ist im zweiten Wahlgang gewählt, wer die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen erreicht. Für die Abstimmung gitt 5 28 Absatz 2 entsprechend

mit der Maßgabe, dass das Vorschlagsrecht durch die Dekanin oder den Dekan ausgeübt wird.

(2) lm Übrigen richtetsich dasWahtverfahren nach S24Absatz 4bzw.Absatz5 LHG.
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5 31 Bekanntmachung

Die Wahl der Pror:ektorinnen'oder der Prorektoren, der Dekaninnen oder der Dekane und der

weiteren Dekanatsmitglieder werden gemäß der Satzung für öffentliche Bekanntmachungen der

Hochschule jeweils hochschulöffentlich bekannt gemacht.

S.32 Nlchtanwendbarkeit von Befangenheitsvorschriften

Für die von den Gremien vorzunehmenden Wahlen und Vorschläge zu diesen Wahlen getten die 5S

20 u nd 21 des La ndesverwa ltu n gsverfa h rensgesetzes n icht.

S 33 lnkrafttreten
(

Diese Wahtordnung tritt am Tage nach ihrerVeröffentlichung in den Amtticheri Bekanntmachungen

der Hochschule in Kraft.

Sigmari ngen, den 28.02.2019

)
Dr. l. Mühldorfer

Rektorin
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